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,') B I' i c 11 t 
des Ausschusses für Ve Eisf:u,ngs,· 'tEld Rec.;htsangelegenheiten 

über den Beschluß des Nat:Lo:nalrates vom 8 .. November 19'73, 
betreffend einen Vertrag 
und der Italienischen 

SGr.\.6n der Republik Österreich 

ik üt,er die Ergänzung des 

Europäischen Loere 70rn 20., April 1959 übel' die 
:ichterl.Ulg seiner Rechtshilfe in Strafsacl1en lind die 

Anwendung 

Durch das Europi:ü,;::c übereinlwm,Inen über die Rechts-
hilfe in Strafsachen sind die bisherigen bilateralen 
vertraglichen Bestimm.11.ngen z\'lißehen österre ich und Italien 
über die Recht;shilfe in StJ:."'afr,ncherl. - von eini.gen Aus
nahmen abge sehen -, auß6.I.' Kraft getreten.. Durch den 
vorliegenden Vertrag solJ.en nunmehr die Vorteile eines 
unmittelbaren Geschäftsverkehrs zwisc,hen den zuständigen 
Justizbehörden beider St E:n beib'3halten, dieser unmittel
bare Verkehr noch erweitert und darüber hinaus weitere 
Vereinfachungen gegenüber Europäischen überein.kommen 
erreicht werden. Unter BedachtnabJlw auf die Besond_erheiten 
der Rechtsordnungen der beiden Staaten ist ferner vorge
sehen, bestimmte in dem multilateralen übereinkommen 
nicht oder nur in den Grundzügen behandelte F'ragen er
gänzend zu regeln U..11d die Anwendung einiger Vorbehalte zu 
dem Europäischen ü"bereinko.mmen im Verhältnis zwischen den 
beiden Staaten 'zu präzisieren und teilweise auch einzu
schränken .. 
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Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des 
vorliegenden Vertrages die Erlassung eines besonderen 
Bundesgesetzes im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG 
zur Überführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzu~g 
am 19. November 1973 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Verfassungs- und Rechtsangelegen....~ei ten somit den 
JL~trag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 8& November 
1973, betreffend einen Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Italienischen Republik über die 
Ergänzung des Europäischen Übereinkommens vom 20" April 
1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen und d.ie Er
leichterung seiner·Anwendung, wird kein Einspruch erhoben o 

Dr. R eie h 1 
Berichterstatter 

Wien, am 19. November 1973 

Hof man n - W eIl e n hof 

Obmannste.llvertreter 
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